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Zur Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die
Erstellung neuer Landeskarten.

(Schluß)

Für die Erstellung einer neuen Landeskarte im Maßstab 1 : 25 000,
welche die Kartenkonferenz vom Oktober 1933 für allgemeine zivile
Zwecke als unentbehrliche, inhaltsreichere Detailkarte neben der neuen
Landeskarte 1 : 50 000 begründet und in erster Linie postuliert, berücksichtigt

und enthält der von der Eidg. Landestopographie dem
Armeekartenprojekt 1933 zugrunde liegende Ausführungsplan die notwendigen

ausschlaggebenden technischen Voraussetzungen und zweckdienlichen,

darauf vorbereitenden vorsorglichen Maßnahmen.' Der nach
diesem Arbeitsplan vorgesehene, mit technischen und ökonomischen
Vorteilen verbundene, praktisch erprobte Arbeitsvorgang ergibt, wie
aus vorliegenden Ausführungen hervorgeht, bei der Umarbeitung der
Originalübersichtspläne der Schweiz. Grundbuchvermessung im
eingeschalteten Zwischenredaktionsmaßstab 1 : 25 000 ein primäres
Zwischenprodukt in Form kartographischer Originalvorlagen; diese lassen
sich jederzeit in Bedarfsfällen für vorläufige Kartenausgaben im Maßstab

1 : 25 000 mit Hilfe eines vereinfachten Vervielfältigungsverfahrens
von Fall zu Fall verwerten. Die Kartenkonferenz vom Oktober 1933
erachtet jedoch im Hinblick auf die vorhandenen zivilen Bedürfnisse
diese im Armeekartenprojekt 1933 lediglich für einzelne Bedarfsfälle
vorgesehene Bereitschaft als unzureichendes Provisorium und
beansprucht deshalb eine endgültige Beproduktion mit planmäßiger Publikation

und periodischer Nachführung einer nach Originalstichplatten
reproduzierten, neuen Landeskarte 1 : 25 000. Dieses Postulat gibt uns zu
den folgenden Bemerkungen Anlaß. Während der längstens zu 20 Jahren
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